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Amtlicher Theil.
I. Gesehe; Verordnungen der Reichsbehörden.

Bekanutmachung.
Die Erledigung der Geschäfte für die Ostafrikanische Schutztruppe, welche bisher von

dem Königlichen Premierlientenant d. L. Berthold, hier, Wilhelmstraße 98, bearbeitet wurden,
wird von jetzt ab der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes obliegen. Herr Berthold
ist dieser Abtheilung beigegeben worden. Die nach den bisherigen Bestimmungen an den hiesigen
Vertreter des Reichskommissars für Ost-Afrila zu richtenden Eingaben sind in Zukunft der
Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes einzureichen.

Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem
südwestafrikanischen Schutzgebiet.

Zur Ausführung der Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung vom 10. August 1890
(Reichs-Gesetzblatt S. 171) K) über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen
Schutzgebiet wird auf Grund des § 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der
deutschen Schutzgebiete (Reichs-Gesetzblatt 1888, S. 75) Folgendes bestimmt:

§ 1.
Personen, welche der Gerichtsbarkeit unterliegen.

(Zu den §§ 1 und 2 der Verordnung.)

Die Gerichtsbarkeit in dem Schutzgebiet erstreckt sich nach zwei Richtungen auf einen
Kreis von Personen als die Konsulargerichtsbarkeit. Der ersteren sind unterworfen:

1. nicht nur Reichsangehörige und Schutzgenossen, sondern auch Ausländer; aus-
genommen sind nur Eingeborene (vergl. § 2 der Verordnung), soweit sie

weiteren

) Vergl. „Deutsches Kolonialblatt“ Nr. 11, S. 191.


